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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber bittet um einen aktuellen Sachstand über die Finanztransaktionsteuer in 
Deutschland und Frankreich.  

2. Zusammenstellung 

Deutschland und Frankreich haben bei dem Ministertreffen auf Schloss Meseberg im Jahre 2018 
einen deutsch-französischen Fahrplan für das Euro-Währungsgebiet vereinbart und darin die Fi-
nanztransaktionsteuer als ein geeignetes Instrument für die zusätzliche Besteuerung des Finanz-
sektors bezeichnet. In der Vereinbarung wird festgehalten, dass die „in Frankreich bestehende 
Finanztransaktionsteuer, die vornehmlich auf die Besteuerung von Transaktionen mit im Inland 
emittierten Aktien abzielt, (…) dabei als Vorbild dienen“1 soll. Die weitere Konkretisierung der 
deutsch-französischen Position wurde mit dem gemeinsamen Positionspapier vom 10. Januar 
2019 vorgenommen:  

Anlage 1: Common position paper on the introduction of an EU-wide financial transaction tax 
(FTT) – Ausschuss-Drucksache des Finanzausschusses 19(7)161 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage vom 7. Februar 
2019 den derzeitigen Stand der Arbeiten zur Vorbereitung einer Finanztransaktionsteuer erläu-
tert:  

Anlage 2: Finanztransaktionsteuer nach französischem Vorbild, Teil II (Ausgestaltung) – Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP – Drucksache 
19/7572 
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1 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP, BT-Drs. 19/7580. 


